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AUFLAGEN NACH ERTEILUNG DER GENEHMIGUNG 
ZUR ERBRINGUNG VON LEISTUNGEN DER VEREINBARUNG 

ZUR INVASIVEN KARDIOLOGIE

8. Regelungen der Qual i tätssicherung
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8.7 Invasive Kardiologie
Diese Vereinbarung ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung, anhand derer die Struk-

turqualität bei der Erbringung von Leistungen der invasiven Kardiologie in der vertrags-

ärztlichen Versorgung gesichert werden soll. Die Vereinbarung regelt die fachlichen, orga-

nisatorischen und apparativen Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung von

Leistungen der invasiven Kardiologie, das heißt Katheterisierungen (Linksherzkatheter-

untersuchungen und therapeutische Katheterinterventionen) in der vertragsärztlichen Ver-

sorgung.

In dieser seit dem 1. Oktober 1999 geltenden bundesweiten Vereinbarung ist erstmalig die

Erbringung und Abrechnung einer Leistung an eine jährliche Mindestanzahl von Eingriffen

gekoppelt. Anhand der vorgeschriebenen Dokumentation soll geprüft werden, welchen

Einfluss diese Qualitätssicherungsmaßnahme auf die Versorgung hat.
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Ärzte mit Genehmigung
Ärzte insgesamt

Invasive Kardiologie in der Diagnostik und/oder Therapie (PTCA)
(PTCA = perkutane transluminale coronare Angioplastie)

Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung invasiver kardiologischer Leistungen
(Vereinbarung zur invasiven Kardiologie)
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V (Anlage 3 BMV-Ä/EKV)
Gültigkeit: seit 1.10.1999
Geltungsbereich: bundeseinheitlich

Kommission "
Genehmigungsvorbehalt "
Rezertifizierung "
Praxisbegehungen/Hygieneprüfungen "
Kolloquien "
Überprüfung der Dokumentation "
Einzelfallprüfungen nach Stichproben

DIAGNOSTIK DIAGNOSTIK UND THERAPIE

ERFÜLLT
keine weiteren Auflagen, es greift der

nächste Prüfungszeitraum

[KVWL-Pluspunkt 6/2002]

Prüfung der Auflagen zwölf Monate ab
Erhalt der Genehmigung

• Nachweis über die Durchführung 
von mindestens 150 Linksherzkatheter-
untersuchungen

• Prüfung erfolgt anhand der Abrechnungs-
frequenzen

Prüfung der Auflagen zwölf Monate ab
Erhalt der Genehmigung

• Nachweis über die Durchführung 
von mindestens 150 Katheterisierungen,
davon mindestens 50 therapeutische
Katherterinterventionen

• Prüfung erfolgt anhand der Abrechnungs-
frequenzen

NICHT ERFÜLLT

• Der Arzt hat die Möglichkeit, das Ziel im
nächsten Prüfungszeitraum zu erreichen.

• Entzug der Genehmigung

• Antrag auf Wiedererteilung, 
sechs Monate nach Entzug der
Genehmigung möglich

• Nachweis, dass innerhalb von sechs 
aufeinander folgenden Monaten seit
Widerruf der Genehmigung mindestens 
50 Linksherzkatheteruntersuchungen 
unter Anleitung eines von der Ärzte-
kammer hierzu befugten Arztes durch-
geführt wurden.

• Nachweis der sonstigen Genehmigungs-
voraussetzungen (fachlich, organisatorisch,
apparativ)

NICHT ERFÜLLT

• Der Arzt hat die Möglichkeit, das Ziel im
nächsten Prüfungszeitraum zu erreichen.

• Entzug der Genehmigung

• Antrag auf Wiedererteilung, 
sechs Monate nach Entzug der
Genehmigung möglich

• Nachweis, dass innerhalb von sechs
aufeinander folgenden Monaten seit
Widerruf der Genehmigung mindestens 
50 Katheterisierungen und mindestens 
25 therapeutische Katheterinterventionen
unter Anleitung eines von der Ärzte-
kammer hierzu befugten Arztes durch-
geführt wurden.

• Nachweis der sonstigen Genehmigungs-
voraussetzungen (fachlich, organisatorisch,
apparativ)


